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Einleitung
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Einleitung zum Thema Überschuldung und Insolvenz.

Überschuldung Unternehmer und
Neubeginn

Gründung englische Limited
mit Betriebsstätte
Deutschland (Berliner Modell)

-Schuldner wird Direktor oder
Treuhand
-Shareholder Treuhand
-Kontoeröffnung

Gründung englische Limited mit
steuerlicher Betriebsstätte
England (Basispaket UK Ltd):

-Treuhand Komplettpaket
-Kontoeröffnung England
-Domizil London

Überschuldung der
Privatperson

Versuch der außergerichtlichen Einigung bzw.
außergerichtliche Einigung scheitern lassen

Insolvenzverfahren in
Deutschland:

-Restschuldbefreiung
nach 6 Jahren,
Gesamtzeitraum ca. 8
Jahre

Insolvenzverfahren in England oder
Frankreich:

-Restschuldbefreiung nach 12- 18 Monaten
(In England meistens weniger als 12
Monate)
-Verlagerung des gewöhnlichen
Aufenthaltes notwendig
-I.d.R. Firmengründung erforderlich bzw.
sinnvoll, z.B. UK Limited
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Zu 1 „Überschuldung der Privatperson“: Die Wohlverhaltensperiode beträgt in Deutschland 6 Jahre,
danach erfolgt die Restschuldbefreiung. Die gesamte Verfahrensdauer beträgt ca. 8 Jahre. Hingegen:
Verlagert der Schuldner seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach England oder Frankreich, kann dort das
Verfahren eröffnet werden. Die Wohlverhaltensperioden sind hier kürzer, z.B. in England maximal 12
Monate. Nach Verfahrenseröffnung kann der Schuldner seinen Lebensmittelpunkt wieder nach
Deutschland verlagern, das ausländische Insolvenzgericht bleibt zuständig.

Gründung einer Limited beim englischen Insolvenzverfahren: Der Schuldner wird bei „seiner Limited“
angestellt. Mithin Dokumentation des beruflichen Interessensschwerpunktes, mithin ist allein das Gehalt
pfändbar, das Vermögen und der Gewinn der Limited bleibt unangetastet.
Bei Frankreich analog, Gründung einer Franz. GmbH.

Die Gründung einer Auslandsgesellschaft kann unterbleiben, wenn der Schuldner/Mandant einen
Arbeitsplatz in England/Frankreich hat.

Zu 2: „Überschuldung Unternehmer und Neubeginn“: Ausgangslage ist die Annahme, dass der
Unternehmer natürliche Person im Sinne ist (Einzelunternehmen oder BGB-Gesellschaft) und das der
Unternehmer weiter geschäftlich tätig sein will.

2.1. Der Gegenstand des Unternehmens löst gemäß Doppelbesteuerungsabkommen eine steuerliche
Betriebsstätte in Deutschland aus: Gründung einer englischen Limited mit steuerlicher Betriebsstätte
Deutschland. Der Mandant /Schuldner im Sinne kann Direktor werden, Shareholder treuhänderisch
(Anwaltskanzlei) oder Dritte Person im Sinne.
Rechtsfolgen: Gläubiger haben keinen Zugriff auf das Vermögen der Limited und/oder auf die Gewinne.
Allein das Gehalt des Direktors ist pfändbar im Sinne.
Kontoeröffnung wird beim Berliner Modell garantiert, unabhängig von der Bonität des Direktors/hier
Schuldner im Sinne.
Zusatz: Unsere Kanzlei kann auch einen deutschen Direktor treuhänderisch stellen.

2.2. Der Gegenstand des Unternehmens löst gemäß Doppelbesteuerungsabkommen keine steuerliche
Betriebsstätte in Deutschland aus: Gründung einer englischen Limited mit steuerlicher Betriebsstätte
England und Treuhand-Komplett-Paket. In Deutschland nur Repräsentanz. Der Mandant /Schuldner im
Sinne tritt als Repräsentant der Gesellschaft in Deutschland auf.
Rechtsfolgen: Gläubiger haben keinen Zugriff auf das Vermögen oder den Gewinn der englischen
Limited, allein das Honorar des Repräsentanten ist pfändbar im Sinne.

Zu 3: Die Annahme ist die überschuldete deutsche GmbH, mithin Durchgriffshaftung auf den
Geschäftsführer als natürliche Person und die Annahme, dass die Geschäfte weitergeführt werden

GmbH Insolvenz mit Durchgriffshaftung
auf den Geschäftsführer

Weiterführung der Geschäfte Natürliche Person
Geschäftsführer

Insolvenzverfahren in
Deutschland oder EU-Ausland
(England oder Frankreich)

Gründung einer englischen Limited:

-Steuerliche Betriebsstätte
Deutschland (Berliner Modell)
-Steuerliche Betriebsstätte England
(Basispaket)
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sollen.
Der Geschäftsführer leitet das Insolvenzverfahren in Deutschland bzw. England oder Frankreich ein.
Weiterführung der Geschäfte durch Gründung einer englischen Limited mit Treuhand-Diensten, wobei
der Schuldner/Mandant bei der Limited angestellt ist.

Angebote unserer Kanzlei in der Kurzübersicht

Privatperson

123Schuldenfrei:

-Wir beschreiben
Strategien zur
Entschuldung,
Detailbeschreibung:
http://www.london-
consulting.org/schuldenex.htm

und hier im Skript

Unternehmer

Gründung englische Limited:

-Steuerliche Betriebsstätte
Deutschland
-Berliner Modell
-Steuerliche Betriebsstätte
England

Gründung franz. GmbH:

-Steuerliche Betriebsstätte
Frankreich

Insolvenzverfahren in England oder
Frankreich

Konto-Kreditkarte ohne Schufa
Kredit ohne Schufa








